






































Gebühren + Entgelte 
(lt VO idgF) in € 2021


2021 


brutto 2022


2022 


brutto
D in % 


zu VJ


Grundsteuer / Hebesatz
A = Land- Forstwirtschaft 500% 500% 500% 500% 0,00%


B = sonst. Grundstücke 500% 500% 500% 500% 0,00%


Kommunalsteuer 3% 3% 3% 3% 0,00%


Gästetaxe


Winter 2022/2023 *) 3,20 3,20 noch offen noch offen


Sommer 2022 3,20 3,20 3,20 3,20 0,00%


*) Eine etwaige Anpassung ab 1. Dezember 2022 wird in der Sitzung der Gemeinevertretung im Jänner 2022 behandelt


Tourismusbeitrag / Hebesatz 2,25% 2,25% 2,25% 2,250% 0,00%


Zweitwohnsitzabgabe


pro Quadratmeter Geschoßfläche 17,71 17,71 17,96 17,96 1,41%


(Erhöhung lt VO der Lreg - max. 110 m² Geschossfläche) max. 1.947,27 max.110 m² 1.975,60          


Hundeabgabe 60,00 60,00 120,00 120,00 100,00%


Wassergebühren (netto + 10 % USt)


Grundgebühr pro m²                            0,286 0,315 noch offen noch offen


Bezugsgebühr pro m³ 0,997 1,097 noch offen noch offen


Wasserzähler Jahresmiete


3 m³ 14,013 15,187 noch offen noch offen


7 m³ 28,024 30,83 noch offen noch offen


20 m³ 0,000 0,00 noch offen noch offen


30 m³ 41,889 46,08 noch offen noch offen


Sondergröße min (nach Eichaufwand) 65,296 71,83 noch offen noch offen


Sondergröße max (nach Eichaufwand) 123,987 136,39 noch offen noch offen


Wasseranschlussgebühr 58,530 64,38 noch offen noch offen


*) Eine etwaige Anpassung wird in der Sitzung der Gemeinevertretung im Jänner 2022 behandelt


Kanalgebühren (netto + 10 % USt)


Bezugsgebühr pro m³ 3,078 3,39 noch offen noch offen


Entsorgungsgebühr Fremdeinleitung Klärschlamm pro m³ (zB Hütten) 23,73 26,11 noch offen noch offen


Kanalanschlussgebühr 58,530 64,38 noch offen noch offen


Mindestverbrauchsgebühr 80 m³ pro Haushalt
*) Eine etwaige Anpassung wird in der Sitzung der Gemeinevertretung im Jänner 2022 behandelt


Müllabfuhrgebühren (netto + 10 % USt)


60 l Sack 9,475 10,42 9,76 10,74 3,01%


pro Kilogramm entsorgter Restmüll 0,403 0,443 0,42 0,46 4,22%


pro Kilogramm entsorgter Biomüll 0,359 0,395 0,38 0,42 5,85%


Sautrank pro Liter                                0,264 0,290 0,27 0,30 2,27%


pro Kilogramm entsorgter Sperrmüll 0,230 0,253 0,24 0,26 4,35%


Müllgrundgebühren (netto + 10 % USt)


Grundgebühr pro Kilogramm des Anfalls von Bio- und Restabfall                                                     


des vorangegangen Jahres              0,1510 0,1661 0,16 0,18 5,96%


Mindestgrundgebühr pro Haushalt / FEWO 71,50 78,65 73,64 81,00 2,99%


Friedhofsgebühren (für die Dauer von 20 Jahren)


Einzelgrab Kinder 80,00 92,00 92,00 15,00%


Einzelgrab Erwachsene 250,00 287,50 287,50 15,00%


Doppelgrab 580,00 667,00 667,00 15,00%


Urnengrab 180,00 207,00 207,00 15,00%


Kindergarten/Kinderbetreuung (13 % USt)


Kinder ab 5 Jahre beitragsfrei (25 Stunden) noch offen


Kinder ab 5 Jahre für 2 Nachmittage 61,95 70,00 noch offen


Kinder bis 5 Jahre (Jahrestarif) 327,43 370,00 noch offen


Kinder bis 5 Jahre inkl. 1 Nachmittag (Jahrestarif) 389,38 440,00 noch offen


Kinder bis 5 Jahre inkl. 2 Nachmittage (Jahrestarif) 451,33 510,00 noch offen


Kinder bis 5 Jahre pro Winter (inkl. Nachmittag) 327,43 370,00 noch offen


Kinder bis 3 Jahre (Monatstarif) *


  5 Besuchstage pro Woche 177,88 201,00 noch offen


  4 Besuchstage pro Woche 141,59 160,00 noch offen


  3 Besuchstage pro Woche 109,73 124,00 noch offen


  2 Besuchstage pro Woche 72,57 82,00 noch offen


  Nachmittagsbetreuung pro Nachmittag (3 Stunden) 22,12 25,00 noch offen


Ferienbetreuung pro Woche 46,90 53,00 noch offen


Bastelgeld pro Jahr 26,55 30,00 noch offen


Bastelgeld pro Wintersaison 17,70 20,00 noch offen


(Stichtag jeweils der 31. August)


* Soziale Staffelung/Abschläge auf Antrag bei Vorliegen der Voraussetzungen
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Gebühren + Entgelte 
(lt VO idgF) in € 2021


2021 


brutto 2022


2022 


brutto
D in % 


zu VJ


Musikschulbeitrag pro Semester


Einzelunterricht 60 Min 367,00 367,00 378,00 378,00 3,00%


Einzelunterricht 50 Min 307,00 307,00 316,20 316,20 3,00%


Einzelunterricht 40 Min 245,00 245,00 252,40 252,40 3,02%


Einzelunterricht 30 Min 184,00 184,00 189,50 189,50 2,99%


Gruppenunterricht bis 2 Pers 60 Min 238,00 238,00 245,10 245,10 2,98%


Gruppenunterricht bis 2 Pers 50 Min 197,00 197,00 202,90 202,90 2,99%


Gruppenunterricht bis 2 Pers 40 Min 159,00 159,00 163,80 163,80 3,02%


Gruppenunterricht ab 3 Pers 60 Min 199,00 199,00 205,00 205,00 3,02%


Gruppenunterricht ab 3 Pers 50 Min 166,00 166,00 171,00 171,00 3,01%


Gruppenunterricht ab 3 Pers 40 Min 133,00 133,00 137,00 137,00 3,01%


Musikalische Früherziehung 123,00 123,00 126,70 126,70 3,01%


Musiktheorie als Hauptfach 77,00 77,00 79,30 79,30 2,99%


Musiktheorie als Nebenfach 55,00 55,00 56,70 56,70 3,09%


1) für Erwachsene gilt ein Zuschlag in Höhe von 75 Prozent


   (ausgenommen Schüler/Studenten bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres)


2) Familienermäßigung: 30 Prozent für die zweite Person bzw zweites Hauptfach


   50 Prozent für jede weitere Person bzw jedes weitere Hauptfach


Parkgebühren


Gemeindeamt, Schwimmbad:


je angefangene Stunde (max. € 11,90 für 12 Stunden) 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00%


Rüfigarage (netto + 20 % USt)


30 Minuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


60 Minuten 2,50 3,00 2,50 3,00 0,00%


90 Minuten 3,75 4,50 3,75 4,50 0,00%


120 Minuten 5,00 6,00 5,00 6,00 0,00%


180 Minuten 7,50 9,00 7,50 9,00 0,00%


jede weitere angefangene Stunde 4,17 5,00 4,17 5,00 0,00%


Parken mit Elektro-Autos pro angef. Stunde 0,83 1,00 0,83 1,00 0,00%


Nachttarif von 20.00 bis 07.00 pro angef. Stunde 0,83 1,00 0,83 1,00 0,00%


Pistenrettungsgebühren


Zone I 222,00 222,00 230,00 230,00 3,60%


Zone II 335,00 335,00 350,00 350,00 4,48%


Zone III 446,00 446,00 460,00 460,00 3,14%


Zone IV (Auenfeld) 561,00 561,00 580,00 580,00 3,39%


Freier Schiraum min 561,00 561,00 580,00 580,00 3,39%


Freier Schiraum max 1.151,00 1.151,00 1.190,00 1.190,00 3,39%


Hubschrauberbergung 280,00 280,00 290,00 290,00 3,57%


diverse


Leihgebühr Bibliothek (vier Wochen) 0,91 1,00 0,91 1,00 0,00%


Leihgebühr Bibliothek (je angefangenem Tag pro Medium) 0,09 0,10 0,09 0,10 0,00%


Bibliothek Jahreskarte Erwachsene 13,64 15,00 13,64 15,00 0,00%


Bibliothek Jahreskarte Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 9,09 10,00 9,09 10,00 0,00%


Bibliothek Jahreskarte Familien (Eltern und Kinder bis 18 Jahre) 18,18 20,00 18,18 20,00 0,00%


Leihgebühren Stühle (für max. 3 Tage) bei Abholung 1,00 1,20 1,00 1,20 0,00%


Leihgebühren pro Tisch (für max. 3 Tage) bei Abholung 2,50 3,00 2,50 3,00 0,00%


Eintrittsgebühr Heimatarchiv bei Führungen (pro Person) * 4,42 5,00 4,42 5,00 0,00%


Ortsbus  Lech


James Winter Ticket 45,45 50,00 50,00 55,00 10,00%


James one nigth ticket Winter 4,55 5,00 5,45 6,00 20,00%


James Gutscheine Sommer 4,55 5,00 5,45 6,00 20,00%


Aufpreis Einzelfahrt James Sommer 2,73 3,00 4,55 5,00 66,67%


Zugertal Seen Tageskarte 18,18 20,00 18,64 20,00 2,50%


Tageskarte Älpele 9,55 10,00 9,55 10,00 0,00%


diverse


Schwimmbad Tageskarte Erwachsene * 8,85 10,00 8,85 10,00 0,00%


Schwimmbad Tageskarte Kinder von 6-14 Jahren * 4,42 5,00 4,42 5,00 0,00%


Schwimmbad Kurzbadekarte ab 14:30 Erwachsene * 4,42 5,00 4,42 5,00 0,00%


Schwimmbad Kurzbadekarte ab 14:30 Kinder von 6-14 Jahren * 2,21 2,50 2,21 2,50 0,00%


(* 13 % Umsatzsteuer)
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Gebühren + Entgelte 
(lt VO idgF) in € 2021


2021 


brutto 2022


2022 


brutto
D in % 


zu VJ


Hallenmiete sport.park.lech (netto + 20 % USt)


Miete Tennishalle / Tagesveranstaltung *) 3.502,00 4.202,40 3.607,00 4.328,00 3,00%


Miete Tennishalle je weiterem Veranstaltungstag *) 481,00 577,20 495,00 594,00 2,91%


Miete Jugendraum / Tag *) 361,00 433,20 372,00 446,00 3,05%


Miete Cafebereich / Tag *) 460,00 552,00 474,00 569,00 3,04%


Reinigung Toiletten pro Veranstaltungstag 274,00 328,80 282,00 338,00 2,92%


Endreinigung Tennishalle 547,00 656,40 563,00 676,00 2,93%


Bühne Tennishalle / m² Bühnenfläche 13,70 16,40 14,00 17,00 2,19%


Bestuhlung Tennishalle durch MA Gemeinde / Stuhl 1,50 1,80 2,00 2,00 33,33%


Betischung Tennishalle durch MA Gemeinde / Tisch 4,50 5,40 5,00 6,00 11,11%


Energiekosten Tennishalle / Veranstaltungstag 93,00 111,60 96,00 115,00 3,23%


Techniker/Facharbeiter / Stunde 58,93 70,70 61,00 73,00 3,51%


Saalarbeiter / Stunde 48,01 57,60 49,00 59,00 2,06%


Reinigungskraft (Toiletten ua) / Stunde 31,14 37,40 32,00 38,00 2,76%


*) Rabatt in Höhe von:


50 % für einheimische Betriebe auf Miete (außer Clubbings)


60 % für einheimische Vereine auf Miete


sport.park.lech (netto + 20 % USt)


FITNESS:


Einzeleintritt 10,00 12,00 10,83 13,00 8,33%


5er Block 40,00 48,00 43,33 52,00 8,33%


10er Block 70,00 84,00 75,83 91,00 8,33%


Saisonkarte Sommer 141,67 170,00 150,00 180,00 5,88%


Saisonkarte Winter 208,33 250,00 216,67 260,00 4,00%


KURSE:


Einzeleintritt 11,67 14,00 12,50 15,00 7,14%


5er Block 43,33 52,00 45,83 55,00 5,77%


10er Block 73,33 88,00 79,17 95,00 7,95%


SAUNALANDSCHAFT:


Einzeleintritt 10,00 12,00 10,83 13,00 8,33%


5er Block 40,00 48,00 43,33 52,00 8,33%


10er Block 70,00 84,00 75,83 91,00 8,33%


Saisonkarte Sommer 141,67 170,00 150,00 180,00 5,88%


Saisonkarte Winter 208,33 250,00 216,67 260,00 4,00%


Verleih Saunaset (Kaution: € 45,00 - Bademantel, Saunatuch, Sandalen) 6,67 8,00 8,33 10,00 25,00%


Verleih Bademantel (Kaution: € 20,00) 4,17 5,00 5,00 6,00 20,00%


Verleih Handtuch Klein 1,67 2,00 Neu


Verleih Handtuch Gross(Kaution: € 8,00) 2,50 3,00 2,92 3,50 16,67%


Pantoffeln 2,50 3,00 2,92 3,50 16,67%


KOMBI-KARTEN:


Einzeleintritt Fitness/Sauna 14,17 17,00 14,17 17,00 0,00%


5er Block Fitness/Sauna 56,67 68,00 56,67 68,00 0,00%


10er Block Fitness/Sauna 99,17 119,00 99,17 119,00 0,00%


Saisonkarte Fitness/Sauna Winter 241,67 290,00 250,00 300,00 3,45%


Saisonkarte Fitness/Sauna Sommer 225,00 Neu


Tennis 16,67 20,00 17,50 21,00 5,00%


Tennis 5er Block 66,67 80,00 70,00 84,00 5,00%


Tennis 10er Block 116,67 140,00 122,50 147,00 5,00%


Multifunktionsplatz (Fußball/Basketball/Volleyball) 16,67 20,00 17,50 21,00 5,00%


5er Block Multifunktionsplatz (Fußball/Basketball/Volleyball) 66,67 80,00 70,00 84,00 5,00%


10er Block Multifunktionsplatz (Fußball/Basketball/Volleyball) 116,67 140,00 122,50 147,00 5,00%


BOWLING: (Pro Bahn & Std. inkl. Bowlingschuhe)


Bowling 20,83 25,00 21,67 26,00 4,00%


KLETTERN: (bis 16 Jahre 50 % Ermässigung)


Einzelstunde auf Anfrage auf Anfrage


Erstellung Trainingsplan auf Anfrage auf Anfrage


Schuhe, Schläger, TT-Set, Kopfhörer 2,50 3,00 2,50 3,00 0,00%


 (Schüler/Lehrlinge mit Ausweis 50 %)
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Bauhof Gemeinde Lech


Verrechnungssätze in € 2021 2022


inklusive Arbeit und 20 % MWSt. brutto brutto


Arbeiterstunde (Facharbeiter) 57,84 60,00 3,73%


Arbeiterstunde ermässigt (ua Fahrerstunde) 44,76 46,80 4,56%


Museum/Archiv (Drittverrechnungen) 65,88 68,40 3,83%


Radlader 106,92 110,40 3,25%


Schneefräse* 252,36 260,40 3,19%


Kehrmaschine 121,56 126,00 3,65%


Kompressor 70,20 73,20 4,27%


Kanalreiniger 135,96 140,40 3,27%


Traktor* 101,52 105,60 4,02%


Traktor mit Kran* 112,68 116,40 3,30%


Traktor mit Kran und Anhänger* 135,96 140,40 3,27%


VW Bus* 74,40 76,80 3,23%


Holder mit Schneefräse* 135,24 140,40 3,82%


Verkehrstafel umfahren (Materialkosten) 102,36 105,60 3,17%


Handschneefräse* 74,40 76,80 3,23%


Zugmaschine + Hänger* 135,96 110,00 -19,09%


Seilwinde* 121,56 126,00 3,65%


Unimog 530* 135,96 110,00 -19,09%


Drehleiter* 252,36 260,40 3,19%


Kanalkamera 73,80 76,80 4,07%


Waschgerät* 135,24 140,40 3,82%


Rapid* 74,40 76,80 3,23%


Hängerfräse* 252,36 260,40 3,19%


Bagger Takeuchi TB 216* 117,36 76,80 -34,56%


Schremmhammer Takeuchi TB 216 (Aufpreis)* 12,24 13,20 7,84%


D in % 


zu VJ


Verrechnungssätze Bauhof brutto 30.11.2021  /  08:02 Seite 1 von 1

























































































 


 


Beilage 1 zur 18. Sitzung der Gemeindevertretung vom 15.12.2021 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Gemeindezentrum Lech 


Analyse zur Beschlussfassung am 15.12.2021 
  







 


 


1. Bericht Projektstand TR Michael Hassler 


Siehe Anlage; Bericht vom 28.11.2021 für die Sitzung vom 6.12.2021 (Beilage 1) 


 


 


2. Beschlussfassungen in der Gemeindevertretung zum Gemeindezentrum 


2.1. Den Vorbereitungsprotokollen und Berichten der GV-Sitzungen ist zu 


entnehmen, dass alle Beträge Nettobeträge sind. Dies gilt für alle 


nachfolgenden Beträge.  


In diesem Zusammenhang wird festgestellt, dass die Gemeinde Lech in den 


Bereichen Tourismus, Veranstaltungssaal, Bücherei, Tiefgaragenplätze und 


bei der Fremdnutzung zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist. Der 


Gemeindeamtsbereich (Anteil betrieblicher Bereich) ist zu 47% 


vorsteuerabzugsberechtigt. Bei den von der Musikschule und der 


Trachtenkapelle genutzten Räumlichkeiten besteht keine Berechtigung zum 


Vorsteuerabzug. 


Dies ergibt in der Ausgangsanalyse der RTG vom 16. September 2019 bei 


Nettoinvestitionskosten von 38,968 Mio. € eine Umsatzsteuer von gesamt 


7,794 Mio. €. 


Von diesen 7,794 Mio. € kann die Gemeinde Lech in den Bereichen 


Tourismus, Veranstaltungssaal, Bücherei, Tiefgaragenplätze und bei der 


Fremdnutzung 6,568 Mio. € an Vorsteuern geltend machen. Der 


Gemeindeamtsbereich (Anteil betrieblicher Bereich) kann 0,363 Mio. € an 


Vorsteuer geltend machen und 0,409 Mio. € sind nicht 


vorsteuerabzugsberechtigt und somit kostenwirksam. Bei den von der 


Musikschule und der Trachtenkapelle genutzten Räumlichkeiten kann keine 


Vorsteuer geltend gemacht werden, es sind 0,453 Mio. € kostenwirksam. 


Von der insgesamt für den Neubau anfallenden Umsatzsteuer in Höhe von 


7,794 Mio. € können über Abzug der Vorsteuer 6,932 Mio. € geltend 


gemacht werden. 







 


 


Die nicht über Vorsteuerabzug geltend zu machenden Beträge belaufen sich 


demnach gesamt auf 0,862 Mio. € und stellen zusätzliche Nettokosten dar. 


Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass rd. 11% der anfallenden 


Umsatzsteuer nicht über Abzug als Vorsteuer geltend gemacht werden 


können (0,862 Mio. € von 7,794 Mio. € bei Nettoinvestitionskosten von 


38,968 Mio. €) 


Die endgültige steuerliche Zuordnung kann erst nach Abschluss des 


Projektes vorgenommen werden. 


 


2.2. Beschlussfassung in der 33. Gemeindevertretungssitzung vom 25.03.2019  


a. Auszug aus dem Protokoll: 


 


 


 


b. Beschlussfassung: 


 


Beschlussfassung 40.000.000,00 


darin enthaltene Reserve 3.077.895,49 


 


  







 


 


2.3. Berichte in der 44. Gemeindevertretungssitzung vom 15.4.2020:  


a. Auszug aus dem Protokoll: 


 


 


 


b. Im Bericht TR Hassler auf Seite 6 sind die Mehrkosten für die WC-Anlagen 


mit 48.212,12 und mit einer Beschlussfassung per 15.4.2020 angeführt. Anbei 


die GV Sitzung vom 15.4.2020. Dort gibt es keine diesbezügliche 


Beschlussfassung.  


Es wurde in der 44. Sitzung lediglich berichtet, dass es coronabedingte 


Mehrkosten gibt – aber dies unter einem Bericht – Beschlussfassung gibt es 


keine. 


c. Keine Beschlussfassung über die Covid-bedingten Mehrkosten für die WC-


Anlagen in Höhe von 48.212,12. Diese wurden aus der Reserve entnommen. 


d. Hier sind Beschlussfassungen notwendig. 


2.4. Beschlussfassung in der 46. Gemeindevertretungssitzung vom 30.07.2020  


a. Auszug aus dem Protokoll: 


 







 


 


 


 


b. Beschlussfassung: 


Beschlussfassung 984.000,00 


Hinweis: die Aufstellung im Bericht Hassler weist einen Fehler auf und sollte 


der Betrag anstelle von den angeführten 954.480,00 korrekterweise 


984.480,00 heißen. Aus diesem Grund wurde nachfolgend eine neue 


Aufstellung über den Budgetstand angefordert. 


c. Keine Beschlussfassung über die weiteren Mehrkosten der Baugrube (letzter 


Satz):  


 


d. Diese Kosten in Höhe von 


Mehrkosten Baugrube 1.583.000,00 


Mehrkosten Baugrube Honoraranteile 267.547,26 


Mehrkosten Baugrube Bohrungen  217.510,24 







 


 


Summe Mehrkosten Baugrube 2.068.057,50 


 


wurden der Gemeindevertretung berichtet und aus der Reserve abgedeckt. 


 


Hier sind entsprechende Beschlussfassungen zur Budgeterhöhung und 


Rückführung aus der Reserve notwendig. 


e. Den Mehrkosten für die Baugrubenerweiterung und die damit auch 


verbundene Erweiterung der Tiefgarage um 16 Parkplätze stehen 


Mehreinnahmen aus den zusätzlichen 16 Abstellplätzen in Höhe von je 


65.000,00, insgesamt sohin 1.040.000,00 gegenüber. Diese ist bei der 


Finanzierung zu berücksichtigen. 


2.5. Beschlussfassung in der 11. Gemeindevertretungssitzung vom 12.04.2021  


a. Auszug aus dem Protokoll: 


 


 







 


 


 


 


b. Auszug aus dem 033. Protokoll des Ausschusses GZ vom 26.03.2021 zur 


Variante 1 


 







 


 


 







 


 


 


c. Beschlussfassung: 


Beschlussfassung 165.783,25 


Hinweis: Die Beschlussfassung war nicht Variante 1, sondern Variante 1 mit 


der Ergänzung, dass die Dachfläche trotzdem genutzt werden kann. 


 


2.6. Festgehalten wird, dass „Variante 1“ etwas anderes ist als „Variante 1 samt 


Dachflächennutzung“. Das ist nachvollziehbar. 


Die baulichen und kostenmäßigen Folgen dieses Beschlusszusatzes war also im 


Zeitpunkt der Beschlussfassung nicht klar. Siehe dazu die Ausführungen zu Punkt 0. 


 


  







 


 


3. Sonderthema: Beschlussfassung zur „Variante 3“ 


3.1. Dadurch, dass die Beschlussfassung „Variante 1 samt Dachflächennutzung“ 


war, haben sich technische und auch kostenmäßige Adaptierungen der 


Ausgangslage zur Beschlussfassung vom 12.4.2021 „Variante 1“ergeben. 


Diese Konsequenzen hätte eigentlich der Gemeindevertretung unverzüglich 


berichtet und zur neuerlichen Beschlussfassung vorgelegt werden müssen.  


3.2. Diese Fortentwicklung der Variante 1 mit der Maßgabe der Dachflächennutzung wird 


nun vereinfacht und um Missverständnisse zu vermeiden als Variante 3 der 


Redimensionierung bezeichnet.  


3.3. Auszug aus dem Mail von DI Matt vom 17.8.2021 


 







 


 


 


3.4. Nunmehr ergeben sich Folge der Beschlussfassung vom 12.4.2021 


Mehrkosten für die Adaptierung der Holzdecke samt in Höhe von 228.995,43 


und nicht wie beschlossen 165.783,25. 


Diese Verstärkung stellt einen Nachtrag zum Hauptauftrag an die Firma I+R 


Holzbau GmbH vom 26.02.2020 dar und wurde infolge der Beschlussfassung 


in der Gemeindevertretungssitzung vom 12.4.2021 (über die 


Redimensionierung gemäß Variante 1 der Baumeister Ing. Hassler GmbH 


vom 26.3.2021 mit der Maßgabe der Gemeindevertretung, dass die 


Dachfläche trotzdem genutzt werden kann) und den daran anschließenden 


behördlichen Vorgaben (insbesondere zu einer höheren 


Brandwiderstandsklasse) gefordert und notwendig. 


3.5. Über ausdrückliche Nachfrage der Vizebürgermeisterin und laut schriftlicher 


Auskunft von TR Bmst. Ing. Haßler (Prot. 42-16.08.2021) sind in diesen 


Kosten von Netto 228.995,43 € folgende Leistungen enthalten: 


- Bautechnische Zusatzmaßnahmen der begleitenden Gewerke 







 


 


- Verstärkung der Holzdecke  


- Honorare für die Planung der neuen Decke samt den Fachplanungen 


Nicht enthalten sind sämtliche Planungsleitungen innerhalb des Gebäudes 


für die weitgehende Neukonzipierung der Haustechnikanlagen aufgrund der 


geforderten Höhenreduktion des Gebäudes und Aufrechterhaltung der  


Funktionen und der Mindesträumhöhen Innen. 


Diese Honorare werden vom Generalplaner noch nachvollziehbar vorgelegt. 


3.6. Die mit dem Prot. 33 – 26.03.2021 – unter Pkt. 4.2 dargestellten Kosten 


stehen mit der obigen Kostenaufstellung nicht in einem Zusammenhang. 


Diese Kosten von Netto 165.783,25 € waren für die unveränderte Variante 1.  


Aufgrund der Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom wurde die 


Variante 1 mit dem Zusatz der Dachterrasse verbunden und damit entstand 


planerisch und bautechnisch eine grundsätzlich neue Situation (Variante 3), 


welche in den Kostenangaben von Netto 228.995,43 € mündeten. 


3.7. Es sind daher die weiteren Mehrkosten in Höhe von 63.212,18 nunmehr zu 


beschließen. 


Differenzbetrag zwischen der Beschlussfassung vom 12.4.2021 (Variante 1) 


zur zur Ausführung gelangten Variante 3. 


3.8. Über die Art und Weise der „Dachnutzung“ hat die Gemeindevertretung 


gesondert zu beraten und dazu Beschlüsse zu fassen.  


 


4. Zusatzaufträge laufend: 


4.1. Laut dem Bericht von TR Hassler gibt es laufende Zusatzaufträge, die 


ebenfalls schon längst an die GV berichtet hätten werden sollen und einer 


Beschlussfassung zugeführt werden müssen.  


4.2. Aufstellung: 







 


 


 


 


Summe 292,174,90 


 


Hinweis zum Bericht Hassler: In dieser Summe ist der Betrag von 65.968,90, 


der im Bericht auf Seite 7 nochmal angeführt ist, bereits enthalten;  


4.3. Die Zusatzaufträge sind nun ebenfalls einer Beschlussfassung zuzuführen.  


 


5. Beschlossener Budgetstand 


Der beschlossene Budgetstand ist daher: 


 


Beschluss vom 25.3.2019 40.000.000,00 


Beschluss vom 30.7.2020 985.000,00 


Beschluss vom 12.04.2021 165.783,25 


Gesamt 41.150.783,25 


 


 


6. Aktueller Budgetstand  


6.1. Neuberechnung von TR Hassler per 12.12.2021 und zwar ohne Hinweise auf 


die Beschlussfassungen 


6.2. Übersicht Stand 11.12.2021 







 


 


 


 


6.3. Entwicklung Reserve 


 


 


 


7. Offene Beschlussfassung, Differenz zwischen beschlossenen und aktuellen Budgetstand 


Folgende Kosten wurdne aus der Reserve entnommen und sind nun 


budgeterhöhend zu beschließen:  


 


Mehrkosten Covid – WC-Anlage 48.121,12 


Mehrkosten Baugrube 1.583.000,00 


Mehrkosten Baugrube Honoraranteile 267.547,26 


Mehrkosten Baugrube Bohrungen  217.510,24 


Mehrkosten Variante 1 zu Variante 3 63.212,18 


Zusatzaufträge ohne Beschluss 292.174,90 


 2.179.390,80 


 


zuzüglich aktueller Budgetstand (ohne Index)  40.119.646,96 


 42.299.037,76 


 







 


 


abzüglich bisherige Beschlussfassungen  41.150.783,25 


 


 


Differenz ist echt budgeterhöhend zu beschliessen 1.148.254,51 


 


 


8. 18. Sitzung der Gemeindevertretung, Beschlussvorschlag zu TO 11; 


 


Die Gemeindevertretung möge die bisher noch nicht beschlossenen Mehrkosten im 


Zusammenhang mit der bisherigen Errichtung und den damit verbundenen 


Mehrkosten für die Baugrubenerweiterung, den Covid-bedingten Zusatzmaßnamen 


der WC-Anlage, den laufenden Zusatzaufträgen, der Umsetzung des 


Gemeindevertretungsbeschlusses vom 12.4.2021 „Variante 3“ im Sinne und Umfang 


der diesem Protokoll beiliegenden Analyse (Beilage 1 zum GV-Protokoll) in Höhe 


von insgesamt 1.148.254,51 beschließen und die Reserve wiederum auf den Betrag 


von 3.077.895,49 auffüllen. 


 


 


 


9. Exkurs: Finanzierung  


9.1. Aufgrund einer Anfrage des Amtes der Vorarlberger Landesregierung, 


Abteilung IIIc vom 6.11.2021 im Zusammenhang mit dem Gemeindezentrum 


und der damit zusammenhängenden Finanzierung wurde gemeinsam mit 


der Finanzabteilung, dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der 


RTG erneut die Finanzierungssituation erhoben. 


Dies wird der Gemeindevertretung hiermit ebenfalls zur Kenntnis gebracht. 


9.2. Ausgangslage der Finanzierung 


Festgehalten wird, dass bei der Finanzierungsanalyse vom derzeit 


beschlossenen und eingereichten Bau- und Planungsstand ausgegangen 


wird.  


Dazu wird festgehalten, dass das Gemeindezentrum im ersten Untergeschoss 


über 83 Tiefgaragenabstellplätze und im zweiten Untergeschoss über 99 







 


 


Tiefgaragenabstellplätze, insgesamt somit 182 Tiefgaragenabstellplätze 


verfügt. Diese Tiefgaragenabstellplätze können im Wege einer Langzeitmiete 


um jeweils den Preis von 65.000,00 erworben werden. Es wird dazu auf die 


beiliegende Ausschreibung der Tiefgaragenplätze von DI Falch (Beilage 2) 


verwiesen. Dazu liegen derzeit 63 fixe Angebote vor. Weiters wurden 11 


Abstellplätze und entsprechende Rangierflächen im Rahmen einer 


Vereinbarung mit der Oberlecher-Wege und Garagen Gsellschaft (OWG) für 


die Anbindung an die Bergbahn Oberlech um einen Gesamtpreis vermietet. 


Wenn man davon ausgeht, dass die vertraglichen Vereinbarugen eine 


Kurzparkzone von maximal 10 Abstellplätzen vorsieht, dann gibt es noch 


Potential von weiteren 98 Abstellplätzen vor. Dieses Potential ist unbedingt 


weiter zu verfolgen.  


Beim Tiefgaragenpotential wird daher von 182 Abstellplätzen insgesamt 


abzüglich den 10 Kurzparkplätzen, den 11 Abstellplätzen der OWG somit 


von 161 Abstellplätzen ausgegangen. Da sind Eigenbedarfsplätze der 


Gemeinde und der LZTG noch nicht berücksichtigt, da die 


Zurverfügungstellung von Abstellplätzen an die Mitarbeiter einen Sachbezug 


in dieser Höhe darstellt. Hier sind noch weitergehende Überlegungen 


notwendig. Deshalb ist es auch als Potential ausgewiesen. 


Im Erdgeschoss des Kulturgebäudes ist derzeit eine maximale Fläche von 


575,00 M2 für eine gewerbliche Nutzung möglich. Ab einer Fläche von mehr 


als 600,00 M2 ist ein Widmungsverfahren für ein Einkaufszentrum 


einzuleiten.  


Im ersten Untergeschoss können (bei Verzicht auf PKW-Einstellplätze) und 


bei Beibehalt der derzeit zugeordneten Nebenflächen für die Gemeinde, den 


LZTG und den Saal im Ausmaß von ca. 700,00 M2 noch maximal ca. 925,00 


M2 in gewerbliche Flächen umgewandelt werden (Bei einer Reduktion bzw. 


Auslagerung von Anteilen der 700 M2 ginge theoretisch noch mehr 


Gewerbefläche). Die bestehende Küche (ca. 150 M2) im ersten 


Untergeschoss - die im Wesentlichen der Versorgung des Saals dient – 


bleibt bei allen Überlegungen von jeder weiteren Umplanung oder Nutzung 


unberührt. 







 


 


In allen diesen Varianten ist ein zusätzliches gewerberechtliches 


Bewilligungsverfahren einzuleiten. Unsere Erfahrung zeigt, dass bis zur 


tatsächlichen Bewilligung mit den Stellungnahmen aller 


Amtssachverständigen ca. 6 – 8 Monate benötigt werden. 


Zudem müsste hier eine genaue Kosten/Nutzen Analyse gemacht werden.  


Jedenfalls ist das nicht im Planungsstand enthalten und werden daher bei der 


Finanzierungsanlayse nicht berücksichtigt. 


9.3. Ist-Stand der Finanzierung 


 


Kreditfinanzierung  32.500.000,00 


Förderungsanahme der RTG 3.867.000,00 


Vereinbarung OWG Anbindung Bergbahn (11 TG + Zufahrt) 909.000,00 


Realisierte Mietverkäufe Tiefgaragenabstellplätze (63 TG) 4.095.000,00 


Geplante Mietverkäufe Tiefgaragenabstellplätze (36 TG lt. Plan RTG) 2.340.000,00 


Potential Mietverkäufe Tiefgaragenabstellplätze (62 TG) 4.030.000,00 


 47.741.000,00 


 


Weiters wird seitens der RTG in der Analyse vom 11.01.2021 von 


Mieteinnahmen von rund 1.398.000,00 ausgegangen. Hier ist noch vieles 


offen, da vor allem auch die Frage der Vermietung der Handelsflächen nicht 


abgeschlossen ist.  


In der 39. Sitzung der Gemeindevertretung vom 11. November 2019 wurde 


über Empfehlung des Tourismusbeirates (erarbeitet in einer 


außerordentlichen Sitzung des Tourismusbeirates vom 03. Oktober 2019) die 


Erhöhung von Tourismusabgaben beschlossen. Die Gästetaxe wurde mit 


Wirkung ab 01. Dezember 2020 um 0,80 Cent auf EUR 3,20 erhöht und der 


Hebesatz des Tourismusbeitrages wurde um 0,15% erhöht und ab dem Jahr 


2020 mit 2,25 % der Bemessungsgrundlage festgesetzt. Die zu erwartenden 


Mehreinnahmen berechnete der Tourismusbeirat mit gesamt EUR 820.000 


und empfahl diese Mehreinnahmen ab dem Jahr 2021 zweckgebunden dem 


Projekt „Postareal“ (650.000) und „Vermarktung Tagungsräumlichkeiten“ 


(170.000) zuzuordnen. 
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1. ZUSAMMENFASSUNG 


 


Im Zuge der Errichtung des Gemeindezentrums Lech / Gp 11/2 


(Postareal), werden Tiefgaragenstellplätze seitens der Gemeinde zur 


langfristigen Vermietung angeboten. 


 


 


Tiefgaragenstellplätze zur langfristigen Vermietung: 


 


Art der Vergabe: Miete bis 2084 


 


Art der Nutzung: Abstellen von PKW’s mit einem höchst 


zugelassenen Gesamtgewicht von 3,5 t 


und einspurigen Fahrzeugen 
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2. ECKDATEN ZUM AUSSCHREIBUNGSGEGENSTAND 


2.1. Örtliche Lage im Raum 


Die Tiefgaragenstellplätze befinden sich im neu errichteten 


Gemeindezentrum Lech / Gp 11/2 (Postareal), im 1. und 2. 


Untergeschoß.  
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3. MIETKONDITIONEN 


Die Mietkonditionen für die Tiefgaragenstellplätze stellen sich wie folgt 


dar: 


 


Mietdauer: bis zum 31.12.2084  


 


Mietzins: pro Abstellplatz ist für die gesamte Laufzeit des 


Mietvertrages eine einmalige Mietzinsvorauszahlung in 


der Höhe von € 65.000,- zuzüglich der gesetzlichen 


Mehrwertsteuer zu leisten (dies entspricht € 1.048,- pro 


Jahr – Zinseffekte unberücksichtigt). 


 


Zusätzlich werden Betriebskosten (das sind 


insbesondere Grundsteuer, Wasser / Kanalgebühren, 


Müll, Versicherungen, Reinigung, Hausmeister, Strom, 


Brandmeldeanlage, Hausverwaltung, Winterdienst, 


Wartung technische Einrichtungen, etc.) sowie ein 


Reparatur- und Erhaltungsbeitrag, jeweils nach 


tatsächlichem Aufwand abgerechnet. 


 


 


3.1. Mietanbot 


 Siehe Anbot auf Abschluss eines Mietvertrages für Unternehmer im 


Sinn des UGB (Anlage) 


 Anbot auf Abschluss eines Mietvertrages für Verbraucher wird auf 


Anfrage zur Verfügung gestellt. 


 
 


3.2. Ansprechpartner 


Ansprechpartner ist die Gemeinde Lech als Grundeigentümer, vertreten 


durch den Ingenieurkonsulenten für Raumordnung und Raumplanung, DI 


Andreas Falch. 


 


Technische Fragen, Mietmodalitäten 


diesbezüglicher Ansprechpartner: 


 


DI Andreas Falch 


Ingenieurkonsulent für Raumplanung und Raumordnung 


 


Bruggfeldstraße 23 


6500 Landeck 


Tel.: +43 5442 / 633 2020 


Fax.: +43 (0) 5442 / 633 208 


E-Mail: office@falch.at  



mailto:office@falch.at
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4. ANLAGE 


4.1. Pläne – Auszug Konzeptentwurf Dezember 2020 Dorner/Matt 


4.2. Anbot auf Abschluss eines Mietvertrages für Unternehmer 
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-2V05
LZ TG Umkleide D
B: Beschichtung
F: 10,91 m2


U: 13,49 m


-1V06
LZTG Umkleide H
B: Beschichtung
F: 10,91 m2


U: 13,49 m


-2V04
Lager Standesamt
B: Beschichtung
F: 42,22 m2


U: 26,255 m


-2V07
Lager interne Dienste
B: Beschichtung
F: 48,44 m2


U: 36,345 m


-2S04
Technik
B: Beschichtung
F: 221,53 m2


U: 77,12 m


-2S03
Lager
B: Beschichtung
F: 72,49 m2


U: 36,595 m


-2S13
Technik
B: Beschichtung
F: 9,16 m2


U: 12,25 m


-2V02
Schleuse
B: Beschichtung
F: 6,05 m2


U: 10,09 m


Müll
B: Beschichtung
F: 31,38 m2


U: 23,50 m


-2S02
Schleuse
B: Beschichtung
F: 16,88 m2


U: 20,99 m


-2S11
Maschinenraum
B: Beschichtung
F: 8,40 m2


U: 11,80 m


-2S12
Lager Handel
B: Beschichtung
F: 41,17 m2


U: 26,005 m


-2V08
Lager
B: Beschichtung
F: 24,29 m2


U: 27,335 m


-2S05
Stiegenhaus
B: Beschichtung
F: 10,81 m2


U: 14,66 m


-2S07
Gang
B: Beschichtung
F: 73,38 m2


U: 58,68 m


-2S08
Server
B: Beschichtung
F: 12,54 m2


U: 15,075 m


-2S09
Elektro Hauptverteiler
B: Beschichtung
F: 13,48 m2


U: 16,88 m


0V13
Technik
B: Beschichtung
F: 33,04 m2


U: 26,76 m


-2S01
Stiegenhaus
B: Beschichtung
F: 13,94 m2


U: 15,52 m


-2V01
Stiegenhaus
B: Beschichtung
F: 5,45 m2


U: 10,185 m


-2S10
Notstrom
B: Beschichtung
F: 6,37 m2


U: 10,10 m


-2V03
Gang
B: Beschichtung
F: 6,88 m2


U: 13,55 m


-2S06
Schleuse
B: Beschichtung
F: 5,96 m2


U: 9,74 m
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Dr. N/wa 
08 v. 20.04.2021 


 
 
 


ANBOT AUF ABSCHLUSS EINES 


MIETVERTRAGES 
 


Beim gegenständlichen Vertrag handelt sich um einen Vertrag bei dem die beiden 


Vertragspartner dem UGB unterliegen. 


 


 
Frau/Herr/die Gesellschaft 


..............................................................................................................


..............................................................................................................


.............................................................................................................. 


in Folge „Mieter“ genannt, einerseits  


 


stellt hiemit  


 


der Gemeinde Lech, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn 


Stefan Jochum, und einem Mitglied des Gemeindevorstands, Dorf 


329, 6764 Lech, in Folge „Vermieterin“ genannt, andererseits das  


 
 


Anbot auf Abschluss eines Mietvertrages.  
 
 


Präambel: 
 


 
Die Gemeinde Lech errichtet auf der Gst-Nr 11/2 KG 90011 Lech 


Autoabstellplätze in der Tiefgarage.  


 
 
Dies vorausgeschickt beabsichtigen die Vertragsteile, nachstehenden  
 
 


Mietvertrag 
 
 
zu schließen: 
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I. 


Vertragsgegenstand: 
 
 
Gegenstand dieses Vertrages ist/sind die Autoabstellplätze in der Tiefgarage 
AP……… bis AP ………….laut Plan DI Falch vom…………….,GZ…………. 
wobei der Mieter anbietet, diese Autoabstellplätze anzumieten. 
 
Der Mieter beabsichtigt, folgende Anzahl an Stellplätzen anzumieten: ................ 
 
 


II. 
Beginn und Dauer: 


 
 
Das Mietverhältnis beginnt am ………….. und wird bis zum 31.12.2084 
abgeschlossen; seitens der Vermieterin wird für diesen Zeitraum ein 
Kündigungsverzicht abgegeben. Ausgenommen sind die Regelungen unter Pkt. 
VI., die die Vermieterin zur unverzüglichen Auflösung des gegenständlichen 
Mietverhältnisses berechtigen. Dem Mieter steht das Recht zu, das 
gegenständliche Mietverhältnis unter Einhaltung einer 12-monatigen 
Kündigungsfrist auf den 31.12. eines jeden Jahres zur Aufkündigung zu 
bringen.  
 
 


III. 
Bestandzins, Wertsicherung: 


 
 
(1) Der Mieter verpflichtet sich, binnen 14 Tagen nach Annahme des 


Mietanbotes durch die Vermieterin an diese pro Abstellplatz für die 
gesamte Laufzeit des Mietvertrages (Mietvorauszahlung), sohin den 
gesamten Mietzins in Höhe von EUR 65.000,00 (in Worten Euro 
fünfundsechzigtausend) zuzüglich einer allfälligen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer je Stellplatz, sohin für die unter Pkt. I angeführten AP in 
Summe EUR………….. an die Vermieterin zu bezahlen. Der Abschluss 
des gegenständlichen Mietvertrages steht unter der aufschiebenden 
Bedingung, dass diese Mietzinsvorauszahlung seitens des Mieters 
fristgerecht bezahlt wird. 


 
(2) Des Weiteren verpflichtet sich der Mieter, sämtliche für den 


Mietgegenstand anfallenden Betriebskosten sowie die anteilige 
Grundsteuer samt Erhaltungskostenbeitrag nach tatsächlichem Aufwand 
zu bezahlen. Die Betriebskosten werden anhand der ersten 
Jahresabrechnung ermittelt. Darauf basierend wird die Vermieterin dem 
Mieter monatliche Betriebskosten, welche je 1/12 der Jahresabrechnung 
betrifft, als monatliche Akontozahlung vorschreiben. Die Betriebskosten 
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werden in Folge jährlich abgerechnet, wobei Basis der Vorschreibung 
der Betriebskosten die einschlägigen Bestimmungen des MRG sind. 
 


(3) Der Mieter nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass die Zentrumsgarage 
von einer externen Betreiberfirma betrieben wird, wobei es sich hiebei 
bis auf Weiteres um die Firma Tiefgaragen Anger GmbH handelt. Der 
Mieter unterwirft sich ausdrücklich durch Unterfertigung dieses 
Mietanbotes und der zwischen der Gemeinde Lech und der Firma 
Tiefgaragen Anger GmbH abgeschlossenen Betreibervereinbarung 
einschließlich Betriebskonzept die einen integrierenden Bestandteil des 
gegenständlichen Mietangebotes bilden. Er nimmt insbesondere 
zustimmend zur Kenntnis, dass keine persönliche Zuordnung von 
Stellplätzen stattfindet, sondern dass die Stellplätze entsprechend 
diesem Betriebskonzept in einen Bewirtschaftungspool eingebracht 
werden. Der Mieter nimmt zur Kenntnis, dass die Garage mit 
gasbetriebenen Fahrzeugen, worunter auch Fahrzeuge mit 
Wasserstoffantrieb gehören, nicht benutzt werden können und sollte der 
Mieter gegen diese Verpflichtung verstoßen, dies gegen vorherige 
einmalige Abmahnung einen vorzeitigen Auflösungstatbestand des 
gegenständlichen Mietvertrages bildet. Der Mieter bestätigt, dass ihm die 
technischen Daten zur Tiefgarage insbesondere die Lichtraumprofile 
(Fahrzeugbreite, Schleppradien und Durchfahrtshöhen etc.) umfassend 
bekannt sind. 
 


(4) Für den Fall des Zahlungsverzuges verpflichtet sich der Mieter, vier 
Prozent über dem 3-Monats-EURIBOR p.a. an Verzugszinsen zu 
bezahlen. Dies gilt auch für sämtliche finanziellen Verpflichtungen, die 
aus dem gegenständlichen Vertrag resultieren.  
 


 
IV. 


Rechte und Pflichten: 
 
 
(1) Der Mieter ist berechtigt, den Mietgegenstand zum Abstellen von 


Fahrzeugen zu verwenden, wobei er ausdrücklich zur Kenntnis nimmt, 
dass ausschließlich das Abstellen von PKW`s mit einem höchst 
zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t und einspurigen Fahrzeugen 
zulässig ist. 


 
(2) Die Vermieterin gestattet dem Mieter den Zugang bzw. die Zufahrt zur 


Bestandsfläche.  Die Gemeinde Lech hat eine 
Gebäudebündelversicherung, die Betreibergesellschaft eine 
Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen, wobei diese 
Versicherungsprämien einen Teil der Betriebskosten bilden. Hinsichtlich 
der Zu- und Abfahrt zur Bestandsfläche einschließlich allfälliger 
Schrankenlösung wird vereinbart, dass diese durch die Vermieterin zu 
gewährleisten ist und werden die dadurch anfallenden Unkosten 
ebenfalls im Rahmen der Betriebskosten dem Mieter anteilig verrechnet. 
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Es wird zwischen den Vertragsteilen vereinbart, dass hinsichtlich der 
Verkehrssicherungspflicht zu Gunsten der Vermieterin ein gänzlicher 
Haftungsausschluss besteht, wobei der Mieter alles vorzukehren hat, 
dass die Vermieterin nicht in Haftung genommen wird. Der Mieter hält 
diesbezüglich die Vermieterin umfassend schad- und klaglos. 
 


(3)  Ausdrücklich nimmt der Mieter zur Kenntnis, dass der Vermieterin 
seitens des Straßenbauamtes das Recht des Unterbauens im Rahmen 
der Errichtung der Tiefgarage lediglich auf die Dauer von 50 Jahren, 
sohin bis zum……………eingeräumt wird. Für den Fall, dass seitens des 
Straßenbauamtes das Recht des Unterbauens nach Ablauf der 50 Jahre 
nicht verlängert wird, wird zwischen den Vertragsteilen ein 
Sonderkündigungsrecht der Vermieterin dergestalt vereinbart, dass diese 
bei Eintritt dieses Anlassfalles berechtigt ist, das gegenständliche 
Mietverhältnis unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist auf 
den 31.12. eines jeden Jahres zur Aufkündigung zu bringen. Bei Eintritt 
dieses Anlassfalles und Räumung der Mieterin verpflichtet sich die 
Vermieterin, den zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch die Mieterin 
konsumierten Mietzins aliquot an die Mieterin zurück zu zahlen. 
 


 
 


V. 
Weitergabe des Mietgegenstandes: 


 
 
Der Mieter ist berechtigt, den Mietgegenstand an Dritte zu vermieten, zu 
verpachten bzw. an natürliche oder juristische Personen, sei es ganz oder 
teilweise entgeltlich oder unentgeltlich weiterzugeben, wobei er den Vermieter 
über diese Untervermietung schriftlich zu informieren hat. 
 
 


VI. 
Vorzeitige Beendigung des Bestandverhältnisses: 


 
 
Die Vermieterin ist berechtigt, unbeschadet etwaiger Schadenersatz-ansprüche 
diesen Vertrag ohne Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung aufzulösen, wenn 
der Mieter  
 
(a) vom Bestandsobjekt einen erheblich nachteiligen Gebrauch macht, 


insbesondere der vertraglich bedungenen Nutzung gemäß Pkt. I. des 
gegenständlichen Vertrages nicht entspricht, 
 


(b) die ihm vertraglich auferlegte Instandhaltungspflicht des 
Mietgegenstandes nicht einhält, 
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(c) seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß Pkt. III. dieses Vertrages trotz 
Setzung einer Nachfrist von einem Monat nicht fristgerecht nachkommt.  
 
 


VII. 
Beendigung des Bestandsverhältnisses: 


 
 
Bei Beendigung des Mietverhältnisses oder bei vorzeitiger Auflösung des 
gegenständlichen Vertrages steht dem Mieter kein Anspruch auf Rückzahlung 
der von ihm geleisteten einmaligen Mietvorauszahlung zu und verzichtet er 
ausdrücklich auf diesen Ersatzanspruch. 
 
 
 
 


VIII. 
Kosten, Steuern und Gebühren: 


 
 
Sämtliche mit der Errichtung des gegenständlichen Vertrages auflaufenden 
Kosten, Steuern und Gebühren werden vom Mieter getragen.  
 
 


IX. 
Rechtsnachfolge: 


 
 
Die Bestimmungen dieses Vertrages gelten auch für Rechtsnachfolger der 
Vertragsparteien. Die Vertragsparteien verpflichten sich alle Rechte und 
Pflichten aus diesem Vertrag auf die jeweiligen Rechtsnachfolger zu 
überbinden.  
 
 


X. 
Erklärung zum Datenschutz: 


 
 
Die Vertragsteile bestätigen die Kenntnisnahme des Informationsblattes zur 
Datenschutzerklärung, in welchem alle erforderlichen Informationen zur 
Verarbeitung der Daten durch den Vertragsverfasser und ihren Rechten 
angeführt sind und welches ihnen ausgehändigt wurde, was sie durch 
Unterfertigung des gegenständlichen Vertrages bestätigen. Der Verantwortliche 
und die mit ihm verbundenen Einrichtungen verarbeiten zum Zweck der 
internen Verwaltung und eines sich daraus ergebenden bestehenden 
überwiegenden Interesses den Vertrag und seine Bestandteile 
automationsunterstützt. 
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XI. 
Sonstige Vertragsbestimmungen: 


 
 
(1) Die Vertragsteile erklären, dass sowohl Leistung als auch Gegenleistung 


ihren allseitigen wirtschaftlichen Interessen und Wertvorstellungen 
entsprechen; sie sind daher der Überzeugung, dass für dieses 
Rechtsgeschäft das Rechtsmittel des § 934 ABGB (Anfechtung des 
Vertrages wegen Verkürzung über die Hälfte) nicht anzuwenden ist.  
 


(2) Es wird festgestellt, dass außer diesem schriftlichen Vertrag keine 
mündlichen Nebenabreden bestehen. Allfällige Abänderungen, Zusätze 
und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Schriftform, insbesondere auch die Vereinbarung, von der Schriftform 
abzugehen.  
 


(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages lassen die 
Übrigen unberührt. Die Vertragsteile vereinbaren für diesen Fall, dass die 
unwirksamen Bestimmungen durch rechtlich wirksame Bestimmungen 
ersetzt werden, die den beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck möglichst 
weitgehend erreichen. Dies gilt auch für allfällige Lücken in diesem 
Vertrag.  
 


(4) Hinsichtlich der in diesem Vertrag nicht besonders erfolgten Regelungen 
gelten die Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches 
analog.  
 


(5) Bekanntmachungen und Erklärungen der Bestandgeberin an die 
Bestandnehmerin und umgekehrt sind an die zuletzt bekanntgegebene 
Adresse vorzunehmen. Vorgeschriebene Fristen werden dadurch 
gewahrt, dass Briefe mit den erforderlichen Bekanntmachungen bzw. 
Erklärungen innerhalb der Frist eingeschrieben zur Post gegeben 
werden.  
 


(6) Für Streitigkeiten aus diesem Rechtsgeschäft wird die Zuständigkeit des 
Bezirksgerichtes Bludenz vereinbart.  
 


(7) Der Mieter bleibt mit diesem Anbot bis 31.12.2021 im Wort. Das Anbot ist 
schriftlich mittels eingeschriebenen Briefes anzunehmen, wobei das 
Datum der Postaufgabe als rechtzeitig gilt. 


 
 
Urkund dessen die Fertigungen: 
 
 
 
 
___________________  __________________ 
Der Mieter   Der Vermieter 
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Beilage:   
Plan DI Falch v……….. 
Betreibervertrag samt Betriebskonzept 
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Datenschutzerklärung 
 
1. Personenbezogene Daten 


 
Wir,  
 
 


Kanzlei Dr. Klaus Nuener 
Rechtsanwalt 


Anichstraße 40 
6020 Innsbruck 


 
 
erheben, verarbeiten und nutzen Ihre 
personenbezogenen Daten nur mit Ihrer 
Einwilligung bzw. Mandatierung oder Bestellung zu 
den mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn 
eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit 
der DSGVO vorliegt; dies unter Einhaltung der 
datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen.  
 
Es werden nur solche personenbezogenen Daten 
erhoben, die für die Durchführung und Abwicklung 
unserer rechtsanwaltlichen Leistungen erforderlich 
sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt 
haben. 
 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse enthalten, beispielsweise Name, 
Anschrift, Emailadresse, Telefonnummer, 
Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, 
Sozialversicherungsnummer, Videoaufzeichnungen, 
Fotos, Stimmaufnahmen von Personen sowie 
biometrische Daten wie etwa Fingerabdrücke. Auch 
sensible Daten, wie Gesundheitsdaten oder Daten 
im Zusammenhang mit einem Strafverfahren 
können mitumfasst sein. 
 
2. Auskunft und Löschung 


 
Als Mandantin oder Mandant bzw generell als 
Betroffener haben Sie – unter Wahrung der 
rechtsanwaltlichen Verschwiegenheitspflicht – 
jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre 
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren 
Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 
Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, 
Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung 
oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig 
verarbeiteter Daten.  
 
Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten 
ergeben, ersuchen wir um entsprechende 
Mitteilung.  
 
Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte 
Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu widerrufen. Ihre Eingabe auf Auskunft, 
Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder 
Datenübertragung, im letztgenannten Fall, sofern 
damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand 
verursacht wird, kann an die in Punkt 10. dieser 
Erklärung angeführte Anschrift der 
Rechtsanwaltskanzlei gerichtet werden.  
 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 


uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt 
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer 
anderen Weise verletzt worden sind, besteht die 
Möglichkeit, sich bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich 
zuständig ist hierfür die Datenschutzbehörde. 
 
3. Datensicherheit 


 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt 
durch entsprechende organisatorische und 
technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen 
betreffen insbesondere den Schutz vor 
unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem 
Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und 
Manipulation.  
Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines 
stets angemessen hohen Standes der 
Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Informationen, die Sie uns über das 
Internet bekannt geben, von anderen Personen 
eingesehen und genutzt werden.  
 
Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer 
geartete Haftung für die Offenlegung von 
Informationen aufgrund nicht von uns verursachter 
Fehler bei der Datenübertragung und/oder 
unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (zB 
Hackangriff auf Email-Account bzw. Telefon, 
Abfangen von Faxen). 
 
4. Verwendung der Daten 
 


Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten 
nicht für andere Zwecke als die durch den 
Mandatsvertrag oder durch Ihre Einwilligung oder 
sonst durch eine Bestimmung im Einklang mit der 
DSGVO gedeckten Zwecken verarbeiten. 
Ausgenommen hiervon ist die Nutzung für 
statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung 
gestellten Daten anonymisiert wurden. 
 
5. Übermittlung von Daten an Dritte  


 
Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es möglicherweise 
auch erforderlich, Ihre Daten an Dritte (zB 
Gegenseite, Substitute, Versicherungen, 
Dienstleister, derer wir uns bedienen und denen wir 
Daten zur Verfügung stellen, etc.) Gerichte oder 
Behörden, weiterzuleiten. Eine Weiterleitung Ihrer 
Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der 
DSGVO, insb zur Erfüllung Ihres Auftrags oder 
aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung. 
 
Weiters informieren wir Sie darüber, dass im 
Rahmen unserer rechtsanwaltlichen Vertretung und 
Betreuung regelmäßig auch sachverhalts- und 
fallbezogene Informationen von Ihnen von dritten 
Stellen bezogen werden. 
 
Manche der oben genannten Empfänger Ihrer 
personenbezogenen Daten befinden sich außerhalb 
Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre 
personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau 
in anderen Ländern entspricht unter Umständen 
nicht dem Österreichs. Wir übermitteln Ihre 
personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder, für 
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welche die EU-Kommission entschieden hat, dass 
sie über ein angemessenes Datenschutzniveau 
verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu 
gewährleisten, dass alle Empfänger ein 
angemessenes Datenschutzniveau haben wozu wir 
Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 
2004/915/EC) abschließen. 
 
6. Bekanntgabe von Datenpannen 


 
Wir sind bemüht sicherzustellen, dass Datenpannen 
frühzeitig erkannt und gegebenenfalls unverzüglich 
Ihnen bzw der zuständigen Aufsichtsbehörde unter 
Einbezug der jeweiligen Datenkategorien, die 
betroffen sind, gemeldet werden. 
 
7. Aufbewahrung der Daten 


 
Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies 
zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw gesetzlichen 
Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger 
Haftungsansprüche erforderlich ist. 
 
8. Cookies 


 
Diese Website verwendet „Cookies“, um unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer 
zu gestalten.  
 
Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die wir über 
unseren Web-Server an die Cookie-Datei des 
Browsers auf die Festplatte Ihres Computers 
übermitteln. Damit wird es unserer Website 
ermöglicht, Sie als Nutzer wiederzuerkennen, wenn 
eine Verbindung zwischen unserem Web-Server 
und Ihrem Browser hergestellt wird. Cookies helfen 
uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl 
der Nutzer unserer Internetseiten zu ermitteln. Der 
Inhalt der von uns verwendeten Cookies beschränkt 
sich auf eine Identifikationsnummer, die keine 
Personenbeziehbarkeit mehr auf den Nutzer 
zulässt. Der Hauptzweck eines Cookies ist die 
Erkennung der Besucher der Website.  
 
Zwei Arten von Cookies werden auf dieser Website 
verwendet: 
 


 Session Cookies: Das sind temporäre 
Cookies, die bis zum Verlassen unserer 
Website in der Cookie-Datei Ihres 
Browsers verweilen und nach Ende Ihres 
Besuchs automatisch gelöscht werden. 
 
 
 
 


 


 Dauerhafte Cookies: Für eine bessere 
Benutzerfreundlichkeit bleiben Cookies auf 
Ihrem Endgerät gespeichert und erlauben 
es uns, Ihren Browser beim nächsten 
Besuch wiederzuerkennen. 


 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie 
über das Setzen von Cookies informiert werden und 
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme 
von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 
ausschließen sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. 
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.  
 
9. Server-Log-Files  


 
Zur Optimierung dieser Website in Bezug auf die 
System-Performance, Benutzerfreundlichkeit und 
Bereitstellung von nützlichen Informationen über 
unsere Dienstleistungen erhebt und speichert der 
Provider der Website automatisch Informationen in 
so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser 
automatisch an uns übermittelt. Davon umfasst sind 
Ihre Internet-Protokoll Adresse (IP-Adresse), 
Browser und Spracheinstellung, Betriebssystem, 
Referrer URL, Ihr Internet Service Provider und 
Datum/Uhrzeit.  
 
Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
personenbezogenen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten 
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete 
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung 
bekannt werden.  
 
 
 
10. Unsere Kontaktdaten 
 


Der Schutz Ihrer Daten ist uns besonders wichtig. 
Wir sind für Sie unter den unten angeführten 
Kontaktdaten jederzeit für Ihre Fragen oder Ihren 
Widerruf erreichbar. 
 
Dr. Klaus Nuener 
Rechtsanwalt 
Anichstraße 40 
6020 Innsbruck 
Tel. 0512 572 472 od. 0512 572 473 
Fax: 0512 573809 
Email: law@ra-nuener.eu 
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Auftraggeberin:  Gemeinde Lech 
   Vizebürgermeisterin Mag. Cornelia Rieser 


   Dorf 
   6764 Lech am Arlberg 


   übermittelt per Mail am 28.11.2021  


 
 


Projekt:   Neubau des Gemeindezentrums Lech 
   GZL 


 


 
 


Inhalt:   PROJEKTBERICHT DER PROJEKTSTEUERUNG 
   ZUM ZEITPUNKT 28.11.2021 


 
 


 


Hinweis:  Dieser Bericht dient ausschließlich zur Vorlage bei der Sitzung 
der Gemeindevertretung am 06.12.2021. Aufgrund der sensiblen Inhalte obliegt die 


Verteilung und Weitergabe liegt in der alleinigen Verantwortung der Empfängerin. 
 


 


Projektstand: 
 


   


 
 
 


 


 
Dornbirn, am 28.11.2021 
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Sehr geehrter Frau Vizebürgermeisterin 


Mag. Cornelia Rieser ! 


 
Wir dürfen Ihnen wie beauftragt den gegenständlichen Projektbericht übermittelt. Selbstverständlich sind die 


wesentlichen Inhalte mit dem Generalplanerbüro dorner\matt ZT – Herrn AR DI Christian Matt abgestimmt, 
damit die Informationen durchgehend und kompakt sind. 


 
Wir haben uns bemüht die Inhalte nicht „zu technisch“ zu formulieren und dabei die gesamte Projektstruktur 


inkl. des aktuellen Standes der Informationen zu erfassen und darzustellen. 


 
 


INHALTSVERZEICHNIS 
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1. BGM. JOCHUM / RA TWP 


 


Herr Bgm. Stefan Jochum war zu jeder Zeit in den laufenden sehr intensiven Informationsfluss 
integriert, jedoch wurde er lediglich zur Info überwiegend in Form „CC“ per Mail angesprochen. Für die 


Erledigung der offenen Punkte gibt’s die Projektstruktur samt den jeweils zuständigen Personen. 
 


Auf Wunsch von Herrn Bgm. Stefan Jochum wurde am 15.09.2021 das RA Büro TWP Rechtsanwälte, in 
Person Herrn Mag. Lukas Pfefferkorn, beigezogen. Im Rahmen eines persönlichen Termins sollten wir 


Herrn Mag. Pfefferkorn die historische Entwicklung des Projektes, des Budgets bis hin zur aktuellen 


Situation erläutern. Diesem Wunsch sind wir selbstverständlich nachgekommen, die Besprechung wurde 
am 01.10.2021 durchgeführt und die Unterlagen anschließend geordnet übergeben. 


 
Bei der Sitzung des Gemeindeausschusses am 02.11.2021 hat Herrn Mag. Pfefferkorn über diese sehr 


umfangreiche und positive Erledigung berichtet. 


 
 


2. GEMEINDEARCHIV – THOMAS JOCHUM 


 


Gemäß dem Beschluss der GVE vom 07.12.2020 ist eine Projektablage in der Gemeindeverwaltung 
einzurichten.  


 


Erst nach der Fixierung von HERRN THOMAS JOCHUM konnten wir dieses Thema vollumfänglich am 
23.09.2021 erledigen. 


Übergeben wurden die Unterlagen der Projekte 


• GEMEINDEZENTRUM NEUBAU 


• AUSSTELLUNGSCONTAINER 


• UMFAHRUNGSSTRASSE ANGER 


• LEITUNGSUMLEGUNGEN 


• LANDESSTRASSE 
wobei der Schriftverkehr des Finanzausschusses, des Generalplaners und von Herrn. DI Falch aus 


Gründen der Diskretion und der Vertraulichkeit nicht enthalten waren. Dieser ist bei Bedarf selbst 


abzufragen. 
Herr Thomas Jochum ist zudem bei jeder maßgeblichen Sitzung dabei, da er und Herr ROBERT SCHARF 


im Bereich des Facilitymanagements tätig sind und zunehmend vertieft tätig sein werden. 
Das Thema Gebäudebetrieb und Erhaltung hat bereits im Planungsstand begonnen.  


 
 


3. PROJEKTLEITUNG – GERHARD LUCIAN 


 
Seit seiner Bestellung als Projektleiter auf der Seite der Gemeinde ist Herr Gerhard Lucian in den 


gesamten maßgeblichen Schriftverkehr von uns integriert und kümmert sich zudem um die 
Vorbereitung bei den erforderlichen Entscheidungen und Beschlüssen auf Seiten der Gemeinde. 


Zudem werden sämtliche von uns freigegebenen Rechnungen von Herrn Lucian auf Plausibilität geprüft 


und schriftlich freigegeben. Anschließend erfolgt von seiner Seite her der Kontakt zur Finanz Herrn 
Otmar Feuerstein. 


 
 


4. FINANZ GEMEINDE – OTMAR FEUERSTEIN 


Der Kontakt zu Herrn Otmar Feuerstein besteht bei folgenden Aufgaben: 


• Baubuchhaltung für alle zuständigen Projekte. 


• Förderwesen beim Gemeindezentrum – ist gemeinsam gerade in Vorbereitung mit dem Land 


Vorarlberg. Hier besteht zudem der direkte zusätzliche Auftrag an uns von der Gemeinde. 
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5. FINANZAUSSCHUSS – LUCIAN/WOLF/GRABHER/HOCH 


 


Im Rahmen der regelmäßigen Sitzungen werden sämtliche Details jeweils tagesaktuelle präsentiert, 
diskutiert und geklärt. Dazu gibt es jeweils Protokolle von uns. 


Der jeweilige Bericht an den GVO oder GVE erfolgt durch Herrn Lucian als Vorsitzender oder durch uns. 
Seite April 2021 sind jedoch keine Berichte des Finanzausschusses an die GVO oder der GVE erfolgt. 


 
 


6. LEITUNG RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS – GREGOR HOCH 


 
Nachdem Herr Gregor Hoch auch Mitglied des Finanzausschusses ist, verfügt er über sämtliche 


relevanten Informationen für diese Tätigkeit. Angenehm für uns ist zudem, dass er die Zahlen und 
Fakten intensiv hinterfragt und dadurch einen sehr konstruktiven Beitrag leistet. 


 


 


7. AUSSCHUSS GEMEINDEZENTRUM – JOHANNES PFEFFERKORN 


 
Die hier erfolgten Sitzungen werden von Herrn Johannes Pfefferkorn als Nachfolger von Herrn Clemens 


Walch geführt und von einem Vertreter der Gemeinde protokolliert. Die Themenstellungen werden im 
Vorfeld versendet. 


 


PROBLEM - STRUKTURFEHLER 
Das grundsätzliche Problem liegt hierbei in der Struktur des Ausschusses. Sachthemen werden im 


Diskussionsfall als integrierter Bestandteil dieses Ausschusses laufend auf politischer Ebene diskutiert. 
 


Die Sitzungsleitung ist in eine nicht politische neutrale Hand zu legen. Diese Person hat, wie in der 


Vergangenheit in der Steuerungsgruppe, die Tagesordnung vorzubereiten und dann die Sitzung 
lösungs- und ergebnisorientiert inkl. Protokollführung zu führen.  


Nachdem dieser Ausschuss das vorbereitendes Element für die GVO und GVE ist, ist dies 
Sitzungsstruktur dringend zu adaptieren, da es bereits massive zeitliche und inhaltliche Defizite für die 


Projektentwicklung aufgrund der bisherigen Struktur gibt. 


 
Aus Sicht der Projektleitung und des Generalplaners d\m ZT schlagen wir Herrn DI Andreas Falch vor. 


Er hat diese Funktion bei der Steuerungsgruppe professionell ausgefüllt und kennt zudem die gesamte 
Historie des Projektes. Ergänzend dazu ist er mit Themen, wie EKZ-Widmung, Ausschreibung und 


Vergabe der Gewerbenutzung usw. mit einem einen Mandat bereits ausgestattet. 
Die Arbeit des GPL ist direkt von der Qualität der Arbeit der Arbeitsgruppen und dieses Ausschusses 


abhängig 


 
Beispielhaft ist die verstärkte Holzdecke über dem Saalgebäude. Seit 07/2021 liegen die Kosten für die 


von der GVE zusätzlich beschlossenen Bereich für die begehbare Dachterrasse vor, wurden jedoch nicht 
beschlossen. Dies führte im Rahmen der uns auferlegten Schadensminderungspflicht dazu, dass wir die 


Decke ohne Beschluss der GVE bestellen mussten (Lieferzeit). Zwischenzeitlich ist die Decke versetzt, 


die Abrechnung liegt vor und bei der Ausschusssitzung vom 02.11.2021 wurde festgelegt, dass diese 
Mehrkosten bis zur Beschlussfassung durch die GVE aus der bereits stark reduzierten Reserve 


entnommen werden. 
 


Im Rahmen unserer Warn-, Prüf- und Hinweispflicht als Projektsteuerung weisen wir auf 
diesen Umstand hin. 


Diese Sitzungsstruktur/Organisation ist im Sinne des Gemeindezentrums dringend zu 


ändern und auf eine neutrale nicht politische Ebene zurückzuführen.  
Die ergebnisorientierte Funktion dieses Ausschusses ist sicherzustellen.  
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8. GENERALPLANER – d\m ZT – AR DI CHRISTIAN MATT 


 
8.1 - BÜROORGANISATION ADAPTIERT 


Das sehr tragische Ableben von Herrn AR DI. Hannes Zumtobel hat eine entsprechende Adaptierung 
des Planer Teams im Büro d\m ZT erfordert. 


Bei der Besprechung am 09.11.2021 wurde das adaptierte Team auf den aktuellen Projektstand 
gebracht. 


Aufgrund der sehr intensiven und professionellen Planungsarbeit im Büro d\m ZT bestehen keine 


Defizite oder Störung der laufenden Auftragsinhalte. 
 


8.2 – FACHPLANERABSTIMMUNG 
Am 20.09.2021 erfolgte die letzte maßgebliche Abstimmung und die Ausschreibungen sind in 


Vorbereitung. Bis Ende 11/2021 werden die Ausschreibung veröffentlicht. Die Vorbereitungen für die 


nächste Bauphase ist in intensiver Vorbereitung. 
Um die Fragen verschiedener interessierter Mitglieder des Ausschusses Gemeindezentrum beantworten 


zu können, wird sobald die Corona Situation die zulässt eine grundsätzliche Informationsveranstaltung 
des Generalplaners samt seinen Fachplanern abgehalten. Die erste vorgesehene Veranstaltung am 


26.11.2021 musste leider abgesagt werden. 
 


8.3 – PLANUNGSSTAND 


Die weitergehende Planung lauf auf Hochtouren, werden jedoch bereits durch die nicht erfolgte 
Abarbeitung diverser Themen durch den Ausschuss Gemeindezentrum bereits gestört. Diese sind 


beispielhaft 


• Die angefragten Zusatzwünsche (Dachterrasse, Freiflächenheizung) sind nicht entschieden 


• Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen müssen definiert und entschieden werden 


• Zufahrt Angergarage – welche Lösung soll umgesetzt werden? 


• Planung Landesstraße – der Abstimmungsprozess mit dem Land Vorarlberg hat immer noch 
nicht begonnen 


• Wer ist der Gewerbetreibende im Erdgeschoß 


• Wer ist der Manager für das Betreiben des Saales 


 


8.4 – AUSSCHREIBUNGSSTAND 
Die kommende Bauphase 4 – Gebäudehülle und Innenausbau Teil 1 ist in direkter Vorbereitung. Die 


Gewerke 


• Fenster/Verglasungen/Fassade 


• Estriche 


• Trockenbau 


• Schwarzdecker/Spengler 
sind in Bearbeitung und die Ausschreibungen werden in den nächsten Wochen veröffentlicht. 


 
 


8.5 - ÖRTLICHE BAUAUFSICHT 


Die Bauphase 3 ist abgeschlossen und die Baustelle wird auf den kommenden Winterbetrieb 
vorbereitet. Der letzte Kran wird in Kürze abgebaut und die Bauzäune wieder zurückgebaut. Die 


diesbezügliche Koordination mit Herrn Günter Schneider (Bauhof) ist bereits erfolgt. Die Adaptierung 
des Verkehrsbereiches (Busse, Winterverkehr usw.) und auch die regelmäßigen Baustellenrundgänge im 


Winter liegen in seiner Verantwortung. Diese Vorgangsweise wird seit der ersten Bauphase erfolgreich 


praktiziert. 
 


 
8.6 – BAUKOORDINATION / ÖKO-FACHBAUAUFSICHT 


Sämtliche diesbezüglichen Aufgaben, Begehungen und dgl. wurden laufend durchgeführt. Bis zum 
heutigen Tag ist die Baustelle UNFALLFREI. 
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9. PROJEKTBUDGET 


 
9.1 - AKTUELLER KOSTENSTAND – 22.10.2021 


Vereinfacht dargestellt sehen die maßgeblichen Projektdaten wir folgt aus: 
 


Netto 40.756.286,00 € Budgetstand inkl. aller Beschlüsse 
Netto 1.115.625,99 € Stand Reserve sind hier enthalten 


 


54,55 %  Vergabestand 
42,98 %  Abrechnungsstand 


 
Wichtig: 


Unter Berücksichtigung der Holzdecke gemäß Beschluss des Ausschusses GZ vom 02.11.2021 wird 


diese weiter reduziert und beträgt dann Netto 886.630,56 € Reserve (Stand heute). 
 


Wir haben mehrfach persönlich und dann auch schriftlich per Protokolle darauf hingewiesen, dass diese 
Reserve für den weiteren Projektverlauf zu gering ist und nicht einmal für die Abdeckung der 


Kostentoleranz der Kostenfeststellung ausreicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das GZL ohne Erhöhung der 
Reserve unterfinanziert, was nachhaltige Themen bis hin zu Haftungen der Gemeinde auslöst.  


 


Bereits das Versenden von Ausschreibungen bei nicht gesichertem Budget löst unserer Ansicht nach 
Haftungen auf Seite der Gemeinde aus, da bereits dadurch eine Vergabeverpflichtung durch die 


Gemeinde entsteht. Dies ist unbedingt zu verhindern. 
 


Übersicht Stand 22.10.2021 
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9.2 - ANALYSE DER ENTWICKLUNG RESERVE 


 


Folgende Kosten, welche gemäß dem GVE-Beschluss vom 30.07.2020 aus der Reserve entnommen 
wurden, sind aus Sicht eines seriösen Kostenmanagements BUDGETERHÖHEND zu sehen: 


 
1. Netto  1.583.000,00 €  - Baugrubenmehrkosten 


2. Netto    267.547,26 €  - Honorare Baugrubenmehrkosten 
3. Netto    217.510,24 €  - Bohrungen im Zuge der komplexen Baugrube 


4. Netto   65.968,90 €  - Zusatzhonorare für politische verursachte Mehrkosten 


5. Netto    292.174,90 €  - laufende Zusatzaufträge gemäß Aufstellung die nie im Budget enthalten  
waren 


6. Netto    228.995,43 €  - Zuschlag des bisherigen Teiles der Holzdecke samt anderen Gewerken und  
Honoraranteilen über dem Saal (PST. Prot. 42-16.08.2021) 


 


Summe  
Netto  2.655.196,73  € dieser Betrag ist in die derzeitige Projektreserve zurückzuführen.  


 
Die korrigierte Reserve nach dieser Erhöhung würde dann Netto 3.440.017,98 € (Netto 2.655.196,73 


+ 784.821,25 €) betragen, was zum derzeitigen Budgetstand die erforderliche Reserve bedeuten 
würde. 


 


Die Indexanpassungen 2021+2022 für die betreffenden Gewerke und Honorare sind hierbei nicht 
enthalten. 


 
9.3 - BUDGETHOCHRECHNUNG 


Auf Wunsch des Finanzausschusses wurde eine Hochrechnung der Projektkosten nach dem aktuellen 


Stand unter Voraussetzung der vorliegenden Zusatzwünsche erstellt. Die verbleibenden Indizes wurden 
geschätzt, da diese erst im Nachhinein von der STATISTIK AUSTRIA bekanntgegeben werden. 
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10. WEITERE VORGANGSWEISE – PROJEKTERFORDERNISSE 


 
10.1- BESCHLÜSSE ZUR BUDGETADAPTIERUNG 


Die Reserve nach Punkt 9.2 ist wieder sicherzustellen um die weitere Projektentwicklung sicherzustellen. 
Dieser Schritte stellt keine einfache Budgeterhöhung dar, sondern dient der Absicherung der 


Zusatzwünsche und grundsätzlichen Bauherrenrisiken im Projekt. 
 


10.2 -ENTSCHEIDUNG ÜBER VORLIEGENDE SONDERWÜNSCHE 


Die derzeit vorliegenden Zusatzwünsche sind abschließend zu diskutieren und dann zu entscheiden.  
Dies sind 


• Dachterrasse bespielbar – abzüglich zu Pkt. 9.2 – Pkt. 6 = Restbetrag 


o Netto 259.246,25 € - Sommervariante ohne Heizung 
o Netto 393.774,14 € - Wintervariante inkl. Heizung 


• Außenflächenheizung im Außenbereich 


o Netto 263.165,70 € - letzte besprochene Ausführung 


 
10.3 –ABARBEITUNG DER ANSTEHENDEN THEMEN FÜR DEN GENERALPLANER 


Die anstehenden Themen sind zeitnah abzuarbeiten. Die Liste dazu liegt seit geraumer Zeit vom 
Generalplaner verfasst vor. Sämtliche schriftlichen Hinweise von Herrn AR DI Christian Matt wurden 


ignoriert und von den zuständigen Verantwortlichen nicht aufgenommen. 
 


10.4 - TERMINE INBETRIEBNAHME 


Seitens der Behörden wurde bereits im Zuge des Bewilligungsverfahren klargestellt, dass es keine 
Teilbenützungen beim gegenständlichen Projekt geben wird (zB. Nur Tiefgarage, Verwaltung, Saal 


usw.). 
Unter Berücksichtigung 


• Nicht gelöste Gewerbesituation beim Saalgebäude 


• Wieder steigende COVID Problematik 


• Steigende Marktpreise und Folgen daraus 


• Komplexe Gebäudetechnik (Einregulierung, Probebetrieb, Nachbesserung) 


• Usw. 


können die effektiven Termine für die einzelnen Bereiche (Verwaltung, Saalgebäude, Tiefgarage) bis 


30.12.2022 verbindlich definiert werden.  
Vorab kann jedoch bekannt gegeben werden, dass es vor dem 30.11.2023 keinen Bezug geben wird.  


 
Bitte darauf achten, dass sämtliche Terminangaben die Fertigstellung, Eröffnung, 


Inbetriebnahme betreffend vom Generalplaner und uns als Projektsteuerung definiert 
werden.  


Es gab bereits eigenständige Aussagen aus der Gemeindeebene mit nachfolgend unnötigen 


Diskussionen. 
 


10.5 – BETRIEB / FACILITY – ZUSTÄNDIGE PERSON 
Eine zuständige Person(en) ist zeitnah namhaft zu machen, da das Projekt technisch sehr komplex ist 


und diese Person ist in den Planungs- und Ausführungsprozess zu integrieren. Es ist nicht nur ein 


technisches Verständnis zu generieren, die Arbeitsweisen der Gemeinde müssen hier einfließen.  
Themen wie 


• Haustechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro anlagen) 


• Schließanlagen (System, Nutzungsbereiche, Organisation) 


• Bühnentechnik (Veranstaltungstechnik) 


• Reinigungen (Instandhaltung) 


• Winterbetrieb (Innen wie Außen) 


• Tiefgaragenmanagement (in Zusammenarbeit mit der Angergarage) 


sind zu bearbeiten. Es warten immense Aufgaben auf diese Person. 
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11.6 - GRUNDSÄTZLICHES 


Es gilt die Projektstruktur zu adaptieren und den maßgeblichen Ausschuss Gemeindezentrum wieder in 
die vorgesehene Funktion zurückzuführen.  


Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben für die Projektentwicklung gezeigt, dass der aktuelle 
Ausschuss immer wieder als politischen Diskussionsraum verwendet wird, längst vorliegende 


Informationen werden nicht gelesen oder gar ignoriert. 
Die Ergebnisse für die die Projektentwicklung liegen dadurch nicht vor und die Arbeiten des 


Generalplaners werden seit Monaten behindert.  


Verzögerungen und auch Honorarmehrkosten sind bereits die Folgen. 
Hier besteht dringender Handlungsbedarf und einer Korrektur der Sitzungsorganisation 


nach Pkt.7 ist erforderlich. 
 


 


 


11. PROJEKTSTAND – 12.11.2021 


 
 


   


   
 
Dies ist ein Auszug aus der derzeitigen Situation als Abschluss der Bauphase 3 – Ende 11/2021 


 
 


Wir hoffen Ihnen soweit einen Überblick erstellt zu haben und stehen jederzeit auch außerhalb der 


Geschäftszeiten für Sie unter +43-664-3423720 zur Verfügung. 
 


mit freundlichen Grüßen 


 
    
Technischer Rat 


Baumeister. Ing. 


Michael Haßler 
CEO-Geschäftsführender Gesellschafter 
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